
Beschluss
OVG Berlin-Brandenburg, § 11
NamÄndG, § 1626 a BGB, § 94 VwGO
Kein Vorgriff auf gemeinsames Sorgerecht

Bei einer von der nach § 1626 a BGB allein sorgebe-
rechtigten Mutter beantragten Namensänderung be-
steht hinsichtlich eines Verfahrens zur Übertragung des
gemeinsamen Sorgerechts keine Vorgreiflichkeit, die zur
Aussetzung des Namensgebungsverfahrens nach § 94
VwGO Anlass gäbe.
(Leitsatz der Redaktion)
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 04. Juni 2013 – OVG
5 L 19.13

Aus den Gründen:
Die Beschwerde gegen den Beschluss, mit dem

das Verwaltungsgericht den Antrag des Klägers vom
5. März 2013 auf Aussetzung des Verfahrens bis zur
Entscheidung des Amtsgerichts Zossen über den An-
trag des Klägers auf Übertragung der gemeinsamen
Sorge für den Beigeladenen auf ihn und die Mutter
des Beigeladenen abgelehnt hat, ist zulässig, aber
unbegründet.

Gem. § 94 VwGO kann das Gericht, wenn die
Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil
von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts-
verhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines an-
deren anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer
Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass
die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen
Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der
Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

Der Aussetzungsantrag kann schon deshalb kei-
nen Erfolg haben, weil die Entscheidung des Fami-
liengerichts Zossen für die im vorliegenden Rechts-
streit zu treffende Entscheidung über die Rechtmä-
ßigkeit der auf Antrag der allein sorgeberechtigten
Mutter des Beigeladenen vom Bezirksamt Lichten-
berg von Berlin verfügten Änderung des Vornamens

des Beigeladenen gem. § 11 i.V.m. §§ 1, 2 Abs. 1 Satz
1, 3 Abs. 1 NamÄndG nicht vorgreiflich ist. Denn
der Rechtsstreit ist entscheidungsreif, ohne dass es
auf die Entscheidung des Familiengerichts Zossen
ankäme. Nach der gegenwärtigen Sach- und Rechts-
lage fehlt es dem Kläger an der Klagebefugnis für die
Anfechtung der von ihm nicht gewünschten Vorna-
mensänderungsentscheidung des Bezirksamts (vgl.
Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das Land
Brandenburg vom 12. Oktober 2004 – OVG 4 A
580.03.Z – juris Rn. 3). Das Recht zur Bestimmung
des Vornamens für ein Kind folgt aus dem Personen-
sorgerecht. Ist – wie hier – ein Elternteil alleiniger In-
haber der elterlichen Sorge, so steht ihm auch allein
das Bestimmungsrecht über den Vornamen des Kin-
des zu. Unstreitig hatte die Mutter des Beigeladenen
im Zeitpunkt der Behördenentscheidung und hat sie
auch jetzt noch das alleinige Sorgerecht für den
Beigeladenen.

Mit dem Antrag bei dem Familiengericht Zossen be-
gehrt der Kläger eine (vermeintliche) Verbesserung
seiner Rechtsstellung durch Übertragung der elterli-
chen Sorge auf beide Eltern gemeinsam gem.
§ 1626a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB in der ab 19. Mai
2013 geltenden Fassung. Vorgreiflichkeit meint je-
doch nicht eine zukünftig mögliche Verbesserung
des Status‘ eines Beteiligten, sondern eine von einem
anderen Gericht oder einer Verwaltungsbehörde zu
entscheidende Vorfrage zu einem gegenwärtigen
Rechtszustand. In diesem Sinne hängt die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts nicht von der Ent-
scheidung des Familiengerichts Zossen ab, weil sich
die Frage der Klagebefugnis nach insoweit maßgebli-
chem gegenwärtigem Rechtszustand ohne weiteres
beantworten lässt.

Da der Gesetzgeber die Personensorge für ein
nichteheliches Kind zunächst allein seiner Mutter zu-
ordnen und die nachträgliche Übertragung der ge-
meinsamen Sorge einer Entscheidung der Familien-
gerichte vorbehalten kann, bestehen an der Verfas-
sungsmäßigkeit des bisherigen Rechtszustandes bis
zu einer Entscheidung des Familiengerichts keine Be-
denken (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 21. Juli 2010 – 1 BvR 420/09 -, juris Rn.
38 ff. ). Im Übrigen hätte eine Übertragung der elter-
lichen Sorge auf beide Eltern gemeinsamen auf das
Fehlen der Klagebefugnis beim Kläger keinen Ein-
fluss. Denn die Entscheidung über eine Änderung
des Vornamens des gemeinsamen Kindes könnten
die beiden sorgeberechtigten Elternteile nur gemein-
sam treffen. Der Kläger bedürfte deshalb zur Anfech-
tung des Namensänderungsbescheides des Bezirks-
amtes Lichtenberg von Berlin das Einverständnis der
Mutter. (…)
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